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Elmshorn, 10.03.2021 

 
Kostenübernahme für Fahrten zu den Impfzentren 

 
Sehr geehrte Taxi- und Mietwagenunternehmer*innen, 
 
ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass der Kreistag am heutigen Abend voraussichtlich eine Kos-
tenübernahme für Taxi- und Mietwagen-Fahrten für Senior*innen zu den Impfzentren in Elmshorn und 
Prisdorf beschließen wird.  
 
Das Angebot richtet sich an Impfberechtigte ab 80 Jahren, die einen Termin in einem der kreisangehöri-
gen Impfzentren vereinbart haben und ihren Hauptwohnsitz im Kreis Pinneberg haben. 
  
Zur Umsetzung dieses Vorhabens sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.  
 
Da eine Kostenübernahme durch die Kreisverwaltung nur für o. g. Personenkreis erfolgt, ist vor Fahrtantritt 
eine Überprüfung nachfolgender Voraussetzungen durch Sie bzw. Ihr Fahrpersonal erforderlich und vom 
Fahrgast auf dem beigefügten Antrag zu bestätigen: 
 

1. Nachweis über einen gebuchten Impftermin (Terminbestätigung), 

2. Nachweis über das Erreichen der Altersgrenze von 80 Jahren, 

3. Nachweis über den Hauptwohnsitz im Kreis Pinneberg. 

Für die Abrechnung der Fahrten hat die Kreisverwaltung folgende Vorgehensweise beschlossen:  
  
Eine Abrechnung für Taxiunternehmen erfolgt nach der derzeit gültigen Taxen-Tarifordnung des Kreises 
Pinneberg. Wartezeiten am Impfzentrum sind nicht vergütungsfähig. Mietwagenunternehmen können für 
die Fahrten Kosten in Höhe der beigefügten Tabelle abrechnen. Eine Kostenerstattung erfolgt für die kür-
zeste Wegstrecke von der Wohnanschrift der Impfberechtigten zum jeweiligen Impfzentrum und zurück.  
 
Die Abrechnung der Fahrten nehmen Sie als Unternehmen bitte direkt mit der Kreisverwaltung Pinneberg 
FD 11-2 Geschäftsbuchhaltung vor. Eine Erstattung der Kosten erfolgt turnusmäßig gesammelt zum Ende 
des Monats. Für die Rechnungsstellung nutzen Sie bitte die beigefügten Anträge. 
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Ich hoffe auf rege Unterstützung und danke Ihnen im Voraus für Ihr Engagement, mit dem Sie weiterhin 
einen großen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie leisten! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
       (Bloser) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


